& Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Zertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal
fur SicherheitsmaBnahmen von
Flugplatzbetreibern beantragen

Wenn Sie eine Luftsicherheitskontrollkraft zertifizieren lassen mochten, kdnnen Sie dies
bei Ihrer Luftsicherheitsbehérde beantragen.

Basisinformationen

Flugplatzbetreiber durfen nur Personen als Luftsicherheitskontrollkrafte einsetzen, die
einen Zertifizierungsnachweis fir die von ihnen wahrzunehmende Téatigkeit besitzen.

Voraussetzungen

o Sie haben eine bestandene Zuverlassigkeitstiberprifung zum Zeitpunkt des
Schulungsbeginns.

o Sie sind korperlich und mental fir die Tatigkeit als Luftsicherheitskontrollkraft
geeignet.

Ablauf

Die Zertifizierung von Luftsicherheitskontrollkraften konnen Sie als Flugplatzbetreiber oder
Sicherheitsdienstleister schriftlich oder per E-Mail bei der fur Sie zustandigen
Luftsicherheitsbehtrde beantragen.

Die tatigkeitsspezifische Schulung von Personen, die fir die Kontrolle von Personen und
mitgefuhrten Gegenstanden zustandig sind, umfasst die im modularen Schulungssystem
hinterlegten Kompetenzen.

Zertifizierung schriftlich beantragen

o Flugplatzbetreiber oder Sicherheitsdienstleister melden den Bedarf fur die Schulung
als Luftsicherheitskontrollkraft bei der zustandigen Luftsicherheitsbehérde und
tbermitteln gleichzeitig eine Teilnehmerliste.

= Zudem muss das Vorliegen einer giltigen Zuverlassigkeitstiberprifung nach dem
Luftsicherheitsgesetz vor dem Schulungsbeginn bestatigt werden.

o Die Luftsicherheitsbehtrde nimmt die Informationen tber die Schulung entgegen und
pruft die Teilnehmerliste sowie die dazugehdrenden Zuverlassigkeitstiberprifungen.

o Der Sicherheitsdienstleister fuhrt die Schulung durch und legt der zustandigen
Luftsicherheitsbehdrde einen entsprechenden Schulungsnachweis vor.
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o Der Sicherheitsdienstleister beantragt tber den Flugplatzbetreiber die
Prifungsabnahme fiir die Schulungsabsolventen bei der zustandigen
Luftsicherheitsbehorde.

= Der Sicherheitsdienstleister Gbermittelt die namentliche Aufstellung der Priflinge
zusammen mit den Schulungsnachweisen spétestens sieben Werktage vor dem
Prifungstermin an die zusténdige Luftsicherheitsbehdrde

> Die Luftsicherheitsbehorde priuft den Antrag.

o Die Luftsicherheitsbehoérde bildet einen Prifungsausschuss und fuhrt die schriftliche
und praktische Prifung bei den Schulungsteilnehmenden durch.

= Die praktische Prifung soll innerhalb von zwei Wochen nach dem theoretischen
Teil der Prufung beendet sein.

= Ein praktischer Prifungsteil besteht aus der Auswertung von Rontgenbildern, ein
weiterer praktischer Teil besteht aus der Prufung von Kontrollablaufen bei der
Personenkontrolle, der Fahrzeugkontrolle und der Warenkontrolle.

> Nach erfolgreichem Priifungsabschluss erfolgt die Ausstellung und Ubergabe der
Zertifizierungsnachweise

= Der Flugplatzbetreiber erhalt eine Kopie der Zertifizierungsnachweise.
o Ein GeblUhrenbescheid wird erstellt und an den Flugplatzbetreiber tbermittelt.

Weitere Hinweise
Rechtsbehelf:

o Widerspruch bei Aufhebung oder Einziehung
Bendtigte Unterlagen

o Zuverlassigkeitstuiberprifung
o Arbeitsmedizinische Tauglichkeitsbescheinigung nach Anlage 1 der
Luftsicherheitsschulungsverordnung (LuftSiSchulV)

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fiir Wirtschaft, Hifen und Transformation |
Luftsicherheitsbehoérde

+49 421 361 0

Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
Website
luftsicherheit@haefen.bremen.de

Gebiihren | Kosten

121,50 EUR bis 380,50 EUR
Abhé&ngig vom Umfang der Prufung (Siehe Ziffer 5.1 der Anlage 1 zur
Luftsicherheitsgebihrenverordnung).
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-luftsicherheitsbehoerde-9325
https://www.haefen.bremen.de/luftfahrt
mailto:luftsicherheit@haefen.bremen.de

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Fristen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

5 Tage bis 4 Wochen
Die Bearbeitungsdauer héangt von der Zahl der zu prifenden Personen ab.

Rechtsgrundlagen

o 8 3 Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV)

8 9 Absatz 1, Nummer 1 und 2 Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV)
8 10 Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV)

§ 8 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)

Kapitel 11.2.3.1. Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/1998 zur Festlegung
detaillierter MalRnahmen fir die Durchfiihrung der gemeinsamen Grundstandards fir
die Luftsicherheit

Kapitel 11.2. der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1998 der EU-Kommission vom
5. November 2015 zur Festlegung detaillierter MalZnahmen fir die Durchfiihrung der
gemeinsamen Grundstandards fiir die Luftsicherheit
Luftsicherheitsgebiihrenverordnung (LuftSiGebV)

o

o

o

o

o

o

Weitere Informationen

o Luftsicherheit - Fortbildung (Allgemeines)
o Inkraftsetzung der neuen Luftsicherheits-Schulungsverordnung

Aktualisiert am 01.04.2026
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https://www.gesetze-im-internet.de/luftsischulv_2023/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/luftsischulv_2023/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/luftsischulv_2023/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/luftsig/__8.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32015R1998#d1e32-101-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015R1998
https://www.gesetze-im-internet.de/luftsigebv/BJNR094400007.html
https://www.lba.de/DE/Luftsicherheit/SchulungPersonal/Schulung_allgemein/Fortbildung_Kontrollkraefte.html
https://www.lba.de/DE/Luftsicherheit/SchulungPersonal/Aktuelles_News/News/luftsischulv_verkuendung.html

	 Zertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal für Sicherheitsmaßnahmen von Flugplatzbetreibern beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | Luftsicherheitsbehörde

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


